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STADT SIEGEN Vorlagennr. 
DER BÜRGERMEISTER 1312/2001 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich 2 
Fachbereich Sport, Bäder 
Bearbeitet von: Herrn Paul 

Datum 
14.08.2001 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Haupt- und Finanzausschuss 29.08.2001 

Rat 19.09.2001 

Betreff: 

Modernisierung/Sanierung der heizungs-, lüftungs- und wassertechnischen Anlagen 
des Hallenbades Löhrtor 
- Finanzierung des 1. Bauabschnittes 
- Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 1 GO NW 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Stadt Siegen beschließt, weil es sich 
um einen Fall äußerster Dringlichkeit handelt, gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 GO NW 
1. Für die Finanzierung des 1. Bauabschnittes für die Modernisierung/Sanierung der 

heizungs-, lüftungs- und wassertechnischen Anlagen des Hallenbades Löhrtor wer-
den 1.395.000 DM auf der neu einzurichtenden HSt. 1.570.5001.0 - Modernisie-
rung/Sanierung Hallenbad Löhrtor - außerplanmäßig bereit gestellt. 
Die Deckung erfolgt durch: 
1.1. eine außerplanmäßige Einnahme (Zuschuss RWE aus ProKom-Mitteln) in Höhe 

von 400.000 DM (HSt. 1.570.1770.5); 
1.2. Vorläufige Einsparungen bei der U.Gr. 5000 - Bauunterhaltung - im Einzelplan 2 

- Schulen - (Sonderprogramm) in Höhe von 600.000 DM. Im Haushalt 2002 
werden die Haushaltsmittel in Höhe von 600.000 DM für die Unterhaltung der 
Schulen auf der Basis der "regulären" Schulbauunterhaltungsmittel von rd. 3,8 
Mio. DM zusätzlich wieder zur Verfügung gestellt. 

1.3. Einsparung der bereits im Haushalt 2001 veranschlagten Haushaltsmittel für die 
Deckensanierung in Höhe von 395.000 DM.  (Die Mittel werden auf die neue 
HSt. 1.570.5001.0 "übertragen".) 

2. Der Rat der Stadt Siegen genehmigt vorstehende Dringlichkeitsentscheidung vom 
29.08.2001. 

 
Sachverhalt / Begründung: 

 
 



Vorlage 1312/2001  Seite 2 

   

Finanzielle Auswirkungen 
  ja  nein 
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Veranschlagung 
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